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Gestalten statt Ausgrenzen - Paritatische Positionen
zur Fliichtlingspolitik

Der Paritatische Gesamtverband ist getragen von der , Idee der Paritat, das heif3t der
Gleichheit aller in ihrem Ansehen und ihren Moglichkeiten, getragen von Prinzipien der
Toleranz, Offenheit und Vielfalt [...]. Der Paritatische ist der Idee sozialer Gerechtigkeit
verpflichtet, verstanden als das Recht eines jeden Menschen auf gleiche Chancen zur
Verwirklichung seines Lebens in Wiirde und der Entfaltung seiner Personlichkeit. [...]. Er
hilft den Betroffenen, ihre Interessen zu formulieren, vorzutragen und durchzusetzen."

DreiBig Jahre nach dem sogenannten ,Asylkompromiss* von 1993 ist erneut eine heftige
Debatte zum Thema Flucht und Migration entbrannt. Sowohl auf europaischer als auch auf
nationaler, Landes- wie kommunaler Ebene mehren sich Forderungen nach einer
Begrenzung der Zuwanderung von Migrant*innen und insbesondere Gefliichteten. Auf
nationaler wie auch europaischer Ebene werden infolge einer allgemeinen
Diskursverscharfung die Grund- und Menschenrechte von Fliichtlingen eingeschrankt oder
gar de facto abgeschafft. In der politischen Diskussion werden sie als ,irregulare“ oder
Jllegale* Migrant*innen bezeichnet, obwohl es kaum legale Fluchtwege gibt und
Fluchtlingen das Recht zusteht, zur Suche nach Schutz staatliche Grenzen zu uberqueren.
Ausgrenzung, Abschreckung und Abschiebung erscheinen als legitime Mittel zur Losung
vielfaltiger gesellschaftlicher Herausforderungen.

Dem tritt der Paritatische entschieden entgegen:

Nur eine gestaltende, soziale und solidarische Politik - in Deutschland, aber auch europa-
sowie weltweit - wird den Herausforderungen und Chancen von Flucht und Migration
nachhaltig gerecht.

Der Paritatische, mit seinen fast 11.000 Mitgliedsorganisationen, liber 500.000
hauptamtlich Mitarbeitenden und noch mehr Ehrenamtlichen, arbeitet und engagiert sich
fur eine gerechte und solidarische Gesellschaft fur alle, unabhangig von Herkunft,
Staatsangehdrigkeit oder religidsen Uberzeugungen. Migration betrachtet er zuvorderst als
Bereicherung und Chance und nicht als Last und Bedrohung. Er steht fur eine Gesellschaft
ein, in der die Wirde des Einzelnen bedingungslos fiir alle gilt - so wie es auch das
deutsche Grundgesetz vorsieht.

1 Aus dem Selbstverstiandnis des Paritatischen Gesamtverbands.
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Die gegenwartige Flucht- und Migrationspolitik wie auch die gesellschaftliche Debatte
beobachtet der Paritatische mit gro3ter Sorge. Gesellschaftliche Herausforderungen
werden nicht als Gestaltungsauftrag verstanden, sondern als Argument, die Ausgrenzung
Gefluchteter voranzutreiben. Der Paritatische ist davon uberzeugt, dass die Entrechtung
und Stigmatisierung einzelner Gruppen letztlich das Geflige einer demokratischen
Gesellschaft zersetzen. Die Antwort muss vielmehr in einer sozialen und solidarischen
Politik bestehen. Um Ankommen und Integration erfolgreich zu gestalten, muss
entsprechend in eine starke soziale Infrastruktur investiert werden, also Sozialwohnungen,
Kitas, Schulplatze, sowie Beratungs- und Betreuungsangebote. Der Paritatische stellt sich
klar gegen jedwede Form von rassistischer Ausgrenzung und rechtspopulistischer Hetze. Er
fordert insbesondere politisch Verantwortliche auf, hier eine klare Haltung zu zeigen.

Im Folgenden nimmt der Verband zu zentralen Themen der gegenwartigen politischen
Diskussion Stellung.

Fiir das individuelle Recht auf Asyl

Der Paritatische setzt sich fiir das individuelle Recht auf Asyl und somit die im
Grundgesetz, der Europaischen Menschenrechtskonvention und der Genfer
Fliichtlingskonvention verankerten Rechte ein. Er versteht diese Rechte als Ausdruck der
individuellen Wiirde und Personlichkeit jeder*jedes Einzelnen und als gesellschaftliche
Errungenschaft nach der absoluten Negation jener Werte im Nationalsozialismus. Eine
Obergrenze steht im eklatanten Widerspruch zum individuellen Recht auf Asyl, das
Fliichtlingen eine individuelle Priifung ihres Schutzgesuchs garantiert.

Geplante Verscharfungen des Gemeinsamen Europaischen Asylsystems, die insbesondere
der Abschreckung Gefliichteter und Auslagerung von Asylverfahren dienen sollen, lehnt der
Paritatische ab.

Dies gilt einerseits insbesondere fiir die sogenannten ,Grenzverfahren“, in denen
Menschen aus Herkunftslandern mit niedrigen Anerkennungsquoten oder uber ,sichere
Drittstaaten” eingereiste Personen an der Grenze festgehalten und an ihrer Weiterreise
nach bzw. innerhalb Europas gehindert werden sollen. Inhaftierung oder haftahnliche
Unterbringung auch besonders schutzbediirftiger Personen, wie z.B. von Kindern und
Traumatisierten, wiirden hiermit zum Standard einer europaischen Asylpolitik. Der Zugang
zu unabhangiger Rechtsberatung, Rechtsvertretung und Rechtsmitteln sowie eine
Aufnahme nach den Vorgaben der EU-Aufnahme-Richtlinie ist nach den bisherigen
Erfahrungen mit diesen Konzepten - wenn tberhaupt - nur sehr eingeschrankt moglich.

Vor allem im Hinblick auf die globale Verantwortungsteilung im Fliichtlingsschutz spricht
sich der Paritatische gegen eine Verlagerung des Schutzes bereits in der EU
angekommener Asylsuchender auf Drittstaaten aus, insbesondere wenn diese keine
Beziehung zu diesem Staat haben. Ein Blick auf Lander wie die Turkei und Tunesien zeigt,
dass durch eine solche Auslagerung der internationale Fliichtlingsschutz ausgehebelt zu
werden droht, da diese Lander Fluchtlingen keinen wirksamen Schutz vor Verfolgung
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gewahren.2 Neben der Frage, welcher Drittstaat fiir eine solche Auslagerung lberhaupt zur
Verfligung stiinde, stellen sich hier rechtsstaatliche Fragen, etwa nach der Wirksamkeit des
Schutzes oder die Frage, wo im Falle einer Ablehnung des Asylantrags Rechtsmittel
eingelegt werden konnen.

Unabhangig davon ist es aber zu begriiBen, wenn auch auBerhalb der EU in moglichst
vielen Staaten Schutz- und Aufnahmestandards geman den Vorgaben der Genfer
Fliichtlingskonvention entwickelt werden, um weltweit mehr Schutzkapazitaten aufzubauen.
Denn klar ist, dass die gro3e Mehrheit aller Gefllichteten (mehr als 70%) in der Nahe ihres
Herkunftsstaats bleiben méchte und von Nachbarstaaten aufgenommen wird.3

Innerhalb der Wertegemeinschaft der Europaischen Union braucht es einen verbindlichen
Solidaritatsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten sowie die konsequente Verfolgung
(menschen-)rechtlicher VerstoBe einzelner Mitgliedstaaten - vor allem an den EU-
AuBengrenzen. Denn auch hierdurch werden gegenwartige Fluchtbewegungen nach
Deutschland ausgelost. Hier ist die Europaische Kommission als ,Hiterin der Vertrage“ in
der Pflicht. Wenn sich Mitgliedstaaten wegen fehlender Ressourcen oder einer unfairen
Verantwortungsteilung nicht an die vereinbarten Regelungen halten, miissen diese
Missstande beseitigt und die Einhaltung menschenrechtlicher Garantien sichergestellt
werden.

Statt einer Ausweitung der Liste ,sicherer Herkunftslander” oder der Einschrankung von
Verfahrensrechten zur Beschleunigung von Asylverfahren spricht sich der Paritatische
dafiir aus, die beteiligten Akteure, v.a. das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge, die
Verwaltungsgerichte sowie die Trager der behdrdenunabhangigen Asylverfahrensberatung
sowie der besonderen Rechtsberatung fiir queere und sonstige vulnerable Gefliichtete, mit
ausreichenden Ressourcen und insbesondere Personal auszustatten, um ein faires und
rechtsstaatliches - und somit im Ergebnis auch zligigeres - Verfahren sicherzustellen. Die
zunehmende Kriminalisierung von Gefllichteten durch die Erweiterung von
Straftatbestanden im Asyl- und Aufenthaltsrecht lehnt der Paritatische Gesamtverband
entschieden ab.

Dariliber hinaus weist der Paritatische Gesamtverband darauf hin, dass die zahlreichen
Gesetzesverscharfungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht der letzten Jahre ebenfalls zu einer
Uberlastung der Behdrden beigetragen haben. Neben der iiberfilligen Digitalisierung der
Behorden kann eine deutliche Vereinfachung des inzwischen selbst flir Spezialist*innen
hoch komplexen Asyl- und Aufenthaltsrechts zu einer Entlastung und somit auch zu einer
splrbaren Beschleunigung von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren fiihren.

2 zur Situation in der Tiirkei siehe u.a. den Bericht .Sent to a War Zone - Turkey's Illegal Deportations of
Syrian Refugees* von Amnesty International. Bezliglich Tunesien berichtete das ZDF Uiber die Aussetzung
von Migrant*innen in der Wiiste an der tunesisch-libyschen Grenze.

3 Siehe die ,Global Trends” des UNHCR.
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Fiir mehr legale Zugangswege

In der aktuellen Debatte geht es in erster Linie um die Verhinderung sog. ,irregularer
Migration“. Dabei wird verkannt, dass mangels ausreichender legaler Zugangswege
Gefluchtete ganz luiberwiegend nur auf lebensgefahrlichen Fluchtrouten die sie
schitzenden Staaten erreichen konnen. Aus diesem Grund regelt Art. 31 der Genfer
Fluchtlingskonvention auch, dass die unrechtmafige Einreise bzw. der unrechtmafige
Aufenthalt von Fliichtlingen nicht strafbar ist. Die Rede von ,irregularer” oder ,illegaler”
Migration ist daher irrefiihrend und fiihrt zu einer zunehmenden Wahrnehmung von
Fluchtgeschehen als einer Bedrohung. Der Grenzubertritt Gefllichteter ist keine ,irregulare
Migration“ und darf auch nicht als solche bezeichnet werden.

Eine ehrliche Antwort auf die Zunahme sog. “irregularer” Grenziibertretungen, die in der
Regel groBes Leid und (Re-)Traumatisierungen fiir die Betroffenen bedeuten, ist die
Schaffung legaler Zugangswege. Legale Zugangswege konnen das individuelle Recht auf
Asyl zwar nicht ersetzen, dieses aber sinnvoll erganzen und zahlreiche Todesopfer und
humanitare Notlagen entlang der Fluchtrouten verhindern.

Entsprechend sollten humanitare Visa, das Resettlement-Programm oder humanitare
Aufnahmeprogramme wie das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan nicht in Frage
gestellt, sondern ausgebaut werden. Auch die im Koalitionsvertrag vereinbarten
Verbesserungen des Familiennachzugs zu subsidiar Geschiitzten und unbegleiteten
Minderjahrigen miissen umgesetzt werden.

Zur Schaffung legaler Zugangswege kann auch eine engere Zusammenarbeit mit
Herkunftslandern beitragen. Eine solche Zusammenarbeit darf jedoch nicht dazu dienen,
den Fliichtlingsschutz auszuhebeln. Sie funktioniert nur, wenn sie fair und auf Augenhohe
ausgestaltet ist und die Herkunftsgesellschaften auch selbst langfristig von den
Abkommen profitieren. So ist eine rein von migrationspolitischen Interessen gepragte
Konditionierung der Zusammenarbeit abzulehnen. Stattdessen sind Kooperationen in
verschiedenen Sektoren wie Bildung, Arbeit, Rechtsstaatsentwicklung, Handel, Wirtschaft
sowie Visaerleichterungen dabei genauso in den Blick zu nehmen und nicht davon
abhangig zu machen, inwieweit die beteiligten Herkunftsstaaten in migrationspolitischen
Fragestellungen, wie z.B. bei den Themen Rickfuhrung und Grenzkontrollen, kooperieren.

Fir eine humane Gesellschaft

Der Paritatische wendet sich gegen eine weitere Ausweitung von Haft fur Gefllichtete und
Migrant*innen. Hierunter fallen u.a. weitere Verscharfungen bei der Abschiebungshaft und
die Ausweitung der Mitwirkungshaft. Als gravierendster Eingriff in das Grundrecht auf
Freiheit darf Haft stets nur das letzte Mittel sein, praktische Griinde allein, wie etwa das
Fullen eines Charter-Fluges, konnen einen so gravierenden Grundrechtseingriff nicht
rechtfertigen. Ebenso wird die Ausweitung des Ausreisegewahrsams auf 28 Tage
abgelehnt, gemai dem eine Inhaftierung moglich ist, ohne dass eine konkrete
Fluchtgefahr oder sonstige individuelle Haftgriinde gepruft werden miissen. Der
Paritatische Gesamtverband hat sich bereits gegen die Einflihrung und erstmalige
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Ausweitung des Ausreisegewahrsams ausgesprochen, eine nochmalige Verlangerung ist
aus seiner Sicht unverhaltnismafiig und sollte daher unterbleiben.

Der Paritatische lehnt auch die jlingsten Verscharfungen bei AbschiebemaBnahmen ab.
Hierunter fallen u.a. die Erweiterung der Befugnis zum Betreten der Wohnung vollziehbar
ausreisepflichtiger Personen auf die Wohnungen Dritter sowie die Abschaffung der
Ankundigung der Abschiebung. Zum einen bedeuten sie teils massive grundrechtliche
Eingriffe, u.a. in die Unverletzlichkeit der Wohnung. Zum anderen fiihren diese
Verscharfungen potentiell zu Retraumatisierungen und einem Leben in bestandiger Angst
und Unsicherheit. Mit diesen MaBnahmen werden nicht nur Ausreisepflichtige weiter in
ihren Rechten eingeschrankt, sondern auch neu ankommenden Asylsuchenden, die
zusammen mit Ausreisepflichtigen in einer Unterkunft leben, wird ihr Ankommen und eine

erfolgreiche Integration von Anfang an massiv erschwert.  indgerechte Abschiebeleitfaden zum
Schutz von Kindern.
Die aktuelle und immer wiederkehrende Diskussion, die v.a. auf die erneute Verscharfung

der Abschiebungsregeln setzt, blendet aus, dass viele der Ausreisepflichtigen aus guten
Griinden geduldet sind. Oftmals ist eine Abschiebung aus rechtlichen oder praktischen
Griinden unmoglich und/oder die Betroffenen sind bereits gut integriert und werden auf
dem Arbeitsmarkt benotigt. Nicht allein die Ausreise, sondern auch die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis im Wege des Spurwechsels vom Asylverfahren in die
Erwerbsmigration kann eine Ausreisepflicht beenden.

Fiir den Einbezug in die sozialen Regelsysteme

Flir den Paritatischen ist die Menschenwiirde unteilbar. Das Asylbewerberleistungsgesetz
mit seinen unterhalb des Existenzminimums angesiedelten Leistungen und
eingeschrankter Gesundheitsversorgung gehort entsprechend abgeschafft. Die Aufnahme
in die regularen Sozialgesetzbiicher und andere Leistungen wie Kindergeld und BAfoG
wirde letztlich auch der zligigen Integration dienen.

Der Paritatische lehnt daher jedwede Form von Abschreckung durch die Absenkung von
Sozialleistungen, Einfiihrung von Bezahlkarten oder den Riickgriff auf Sachmittel ab.
Solche Vorschlage sind unpraktikabel, nicht mit den Grundrechten der Betroffenen
vereinbar und entbehren empirischer Evidenz. Bereits jetzt verzichten Lander und
Kommunen auf den Einsatz von Sachleistungen, da diese teurer und aufwandiger als
Geldleistungen sind. Ferner hat das Bundesverfassungsgericht 2012 geurteilt, dass das die
Menschenwiirde sichernde Existenzminimum aus migrationspolitischen Erwagungen
gekurzt werden darf und ein vollstandiger Verzicht auf Bargeldleistungen verfassungswidrig
ware.* Auch wurde vielfach dargelegt, dass die Form oder die Hohe der Sozialleistungen
fur Asylsuchende - wenn Uberhaupt - blof3 einen geringen Faktor bei der Wahl ihres

4 Siehe das entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgereichts vom 18. Juli 2012 - 1 BvL 18/10 -, Rn. 1-
114.

Seite 5 von 11


https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/07/ls20120718_1bvl001010.html
Kindgerechte Abschiebeleitfäden zum Schutz von Kindern. 

Highlight


PARITAT

Ziellandes darstellen.® Die Absenkung von Sozialleistungen kann jedoch zu drastischen
sozialen Fehlentwicklungen wie steigender Armut und Kriminalitat und einem Absinken
des Bildungsniveaus Jugendlicher fiihren.® Enorme gesellschaftliche Folgekosten.

Entsprechend ist auch die zuletzt beschlossene Verlangerung der Frist zum Bezug von
AsybLG-Leistungen von 18 auf 36 Monate als armutsfordernd, integrationsfeindlich und
potentiell verfassungswidrig abzulehnen.

Die geplante Einfiihrung von Bezahlkarten flir Bezieher*innen von Leistungen nach dem
AsylbLG droht, diese von wichtigen Strukturen wie z.B. Tafeln, Suppenkiichen, Mobelborsen
oder Kleiderkammern , aber auch anwaltlicher Vertretung auszuschlieBen, wenn kein
ausreichender Zugang zu Bargeld mehr gegeben ist. Sollte die Bezahlkarte trotzdem
eingefuhrt werden, muss sie diskriminierungsfrei ausgestaltet sein und sichergestellt
werden, dass die Leistungsberechtigten in der Nutzung der ihnen zustehenden Mittel nicht

eingeschrankt werden. Behordenwillkir hinsichtlich der Programmierung der Karten ist
vorzubeugen. Insbesondere fur Familien mit Kindern enorme alltédgliche Schwierigkeiten.

Soziale und solidarische Politik als Antwort

Der Paritatische ist sich der bestehenden Herausforderungen bei der Aufnahme und
Integration einer groBen Zahl Gefliichteterbewusst. Diese miissen allerdings in einem
groBBeren Kontext betrachtet werden. Viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen:
Aufgrund der Inflation sind finanzielle Mittel oftmals knapp, es fehlt an Wohnraum sowie
Kita- und Schulplatzen und die Infrastruktur ist vielerorts marode. Diese Sorgen sind
berechtigt. Vor allem die Kommunen, also dort, wo das alltagliche Leben genauso wie
Aufnahme und Ankommen Gefliichteter stattfinden, verzeichnen seit Jahrzehnten einen
Investitionsriickstau, mittlerweile in dreistelliger Milliardenhohe.” Die Antwort auf diese
Probleme darf jedoch nicht in der Entrechtung Geflichteter bestehen. Vielmehr braucht es
eine gestaltende und vorausschauende Flucht- und Migrationspolitik als Teil einer sozialen
und solidarischen Politik fur alle.

Um die bestehenden Herausforderungen nachhaltig, solidarisch und ohne Einschnitte in
die Grund- und Menschenrechte Gefllichteter anzugehen, muss daher massiv in die soziale
Infrastruktur investiert werden. Ein zentrales Problem ist der Mangel bezahlbaren
Wohnraums. Teilweise missen Menschen jahrelang in Aufnahmeeinrichtungen leben, da
sie keine eigene Wohnung finden. Steigende Zinsen und Baupreise lassen den Neubau von
Wohnungen ins Stocken geraten, gleichzeitig gibt es einen Tiefstand von verfligbaren
Sozialwohnungen, da jahrlich mehr Sozialwohnungen aus der Bindung fallen, als neue

5 Siehe den Forschungsbericht ,Warum Deutschland?* des Bundesamts fiir Migration und Fliichtlinge von
2013.

6 Siehe die Studie “Lowering Welfare Benefits: Intended and Unintended Consequences for Migrants and
their Families” von Lars Hgjsgaard Andersen, Christian Dustmann und Rasmus Landersg von 2019.

7 Siehe das KfW Kommunalpanel 2023.
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entstehen. Anstelle der von der Bundesregierung versprochenen 100.000
Sozialwohnungen pro Jahr wurden zuletzt nur rund 23.000 fertiggestellt. Zudem steigen
die Mietpreise, in GroBstadten besonders, aber zunehmend auch in landlichen Gebieten.
Gefliichtete Menschen bekommen dies am starksten zu spiren, da sie zusatzlich von
Diskriminierung am Wohnungsmarkt betroffen sind. Der Schutz von heute noch
bezahlbarem Wohnraum muss eine prioritare Aufgabe der Bundesregierung und auch von
den Landern und Kommunen mit aller Kraft vorangetrieben werden. Mieter*innen miissen
starker vor steigenden Mieten geschiitzt werden. Die Einfiihrung einer Neuen
Wohngemeinnnutzigkeit ist geboten, damit ein der Profitorientierung entzogenes Segment
geschaffen wird, dass flir dauerhaft preisgebundene Mieten sorgt und damit vor allem
diejenigen Menschen mit Wohnraum versorgt, die unter den derzeitigen Marktbedingung
chancenlos bleiben. !nsbesondere fur Familien mit Kinder --> enger Wohnraum fuhrt zu schlechteren
Gesundheitsbedingungen --> fiihrt zum Ausweichen auf die Stral3e --> zu Kriminalitét
Darliber hinaus mussen Aufnahmestrukturen nachhaltig aufgebaut und erhalten werden,
um besser auf spontane Fluchtbewegungen reagieren zu konnen. Es braucht einen Ausbau
der Kita- und Schulinfrastruktur; das wirde langfristig auch zu einer besseren Integration
insbesondere gefliichteter Frauen in den Arbeitsmarkt beitragen. Letztlich miissen aber
auch die Kommunen befahigt werden, die bereitgestellten Mittel zu verausgaben. Hierflr

muss Personal aufgestockt und administrative Verfahren vereinfacht werden.
Kommunen flexibler reagieren - Gymnasien in die Integrationspflicht nehmen - Zeiten ohne Beschulung

BeteREh R BEFHIGHYSEL UAd Unterstiitzungsangebote fiir Fliichtlinge und Migrant*innen,
insbesondere auch fiir die vulnerablen Gruppen, miissen auskommlich finanziert und
ausgebaut werden. Angebote wie die Migrationsberatung fiir erwachsene Zuwanderer, die
neu eingefiihrte Asylverfahrensberatung oder besondere Rechtsberatung fiir queere und
sonstige vulnerable Gefliichtete sowie die Psychosozialen Zentren fiir Fliichtlinge und
Folteropfer helfen Gefliichteten dabei, sich rascgépdq_er Aufﬂahme\gesellschaft Z

S ) i ) Ur psych.-soz. Versorgung Wirde reduziert,
orientieren und dienen somit der Integration. pwohl man weiR, dass viele traumatisiert sind -->

gesellschaftliche Folgekosten.
Um all dies zu finanzieren, braucht es eine zukunftsfeste und gerechtere Finanz- und

Steuerpolitik, die staatliche Handlungsfahigkeit und Demokratie starkt und angesichts der
vielfaltigen Herausforderungen nachhaltig investiert. Es missen kurzfristig alle
vorhandenen Spielraume genutzt werden und mittelfristig die Schuldenbremse
investitionsfreundlich reformiert, umweltschadliche Subventionen schrittweise
sozialvertraglich abgebaut sowie sehr hohe Einkommen und Vermogen starker an der
Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden.

Gute Aufnahme und Unterbringung

Bei der Aufnahme und Unterbringung Gefliichteter sollten die Regelungen fir die
Aufnahme Schutzsuchender aus der Ukraine als gutes Beispiel dienen. Dabei hat
insbesondere die freie Wahl des Wohnortes fir diejenigen mit einer privaten
Unterbringungsmoglichkeit, aber auch der direkte Zugang zu den regularen
Sozialsystemen sowie dem Arbeitsmarkt zu einer groBen Entlastung des Aufnahmesystems
und der Kommunen gefiihrt und war forderlich fur die Integration.
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Entsprechend sollte die Wohnverpflichtung in Erstaufnahmeeinrichtungen gem. § 47 AsylG
fur alle Asylsuchenden aufgehoben werden. Auch sollte die freie Wohnsitzwahl nach einer
Anerkennung gesetzlich ermoglicht werden, indem die integrationsschadliche
Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG gestrichen wird.8 Gleiches gilt fiir
Wohnsitzauflagen nach § 60 AsylG oder § 61 Abs. 1d AufenthG.

Sofern dennoch eine Verteilung notig ist, sollte nicht allein nach dem Konigsteiner
Schlissel oder unflexiblen landesinternen Mechanismen verteilt werden. Vielmehr braucht
es neue Verfahren, die Gefliichtete bedarfsgerecht mit den Landern und Kommunen
zusammenbringt. Hierbei miissen die Bedarfe vulnerabler Gruppen, wie zum Beispiel von
Gefluchteten mit Behinderung, queeren oder traumatisierten Gefliichteten, besondere
Beriicksichtigung finden.

Eine menschenwiirdige und integrationsfordernde Unterbringung muss mittelfristig
dezentral in Wohnungen oder wohnungsahnlicher Form erfolgen. Dariiber hinaus sollte die
Moglichkeit zur eigenstandigen Suche von Wohnraum fiir gefliichtete Menschen gefordert
und potentielle Wohnraumgeber*innen finanziell und mit Informationen unterstiitzt
werden. Entscheidend ist auch, dass bestehende Strukturen, die dabei helfen, Gefliichtete
in Wohnraum zu vermitteln, ausgebaut werden. Hierzu zahlen u.a. Netzwerke mit
zivilgesellschaftlichen Akteuren und Wohnbaugesellschaften. Hierdurch wiirden die
Kommunen sowohl hinsichtlich der Unterbringungskapazitaten wie auch des
blrokratischen Aufwands der Wohnraumvermittlung entlastet.

Solange Menschen jedoch verpflichtet oder mangels Zugangs zu privatem Wohnraum
gezwungen sind, lUber einen langeren Zeitraum in groBen Unterkiinften zu wohnen, miissen
dringend Unterbringungs- und Gewaltschutzstandards® garantiert werden.

Flr unbegleitete minderjahrige Geflichtete (UMF) sind die geltenden Vorgaben des SGB
VIII einzuhalten und deren Umsetzung sicherzustellen. Wenn Standards der Unterbringung
und Betreuung auf Grund der Realitaten vor Ort nicht sofort gewahrleistet werden konnen,
braucht es regionale Strategien zwischen den Akteuren vor Ort, diese schnellstmoglich
sicherzustellen. Forderungen von kommunalen Spitzenverbanden und Bundeslandern,
gesetzliche Anpassungen zur Unterbringung und Betreuung von UMF vorzunehmen (z.B.
eine dauerhafte Unterbringung von UMF ab 14 Jahren in Gemeinschaftsunterkiinften bzw.
Aufnahmeeinrichtungen) werden vom Paritatischen abgelehnt. Rechte und Bedarfe von
Kindern und Jugendlichen dirfen nicht von ihrer Herkunft und ihrem Status abhangig
gemacht werden.

8 In einer jiingst verdffentlichten Evaluation des Forschungszentrums des Bundesamts fiir Migration und
Fliichtlinge wird die Wirkung der Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG infrage gestellt. Vielmehr sollten
Gefliichtete ihren Wohnort frei wahlen dirfen und liber Hot-Spot und Verbotstatbestande die Wohnsitznahme
reguliert werden.

9 Siehe die Publikation ,Mindeststandards zum Schutz von gefliichteten Menschen in
Fliichtlingsunterkiinften* von 2021.
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Verbesserungen bei der Unterbringung tragen letztlich auch zu einer erfolgreichen
Integration bei. Das Leben in beengten und provisorischen Unterkiinften bedeutet oft, dass
Gefllichtete zumindest keinen friihzeitigen Zugang zu Kita, Schule oder Integrationskursen
haben. Die fehlende Privatsphare und Ruhe machen viele Gefliichtete krank,fiihren zu
Retraumatisierungen und erschweren, dass Schule sowie Integrations- und Sprachkurse,
wenn sie denn zuganglich sind, erfolgreich abgeschlossen werden konnen.Durch die
Aufhebung von Wohnverpflichtungen und Wohnsitzauflagen kann zudem die Aufnahme von
Ausbildung und Arbeit gefordert werden.

Rechte besonders schutzbediirftiger Gefliichteter sicherstellen

Fir besonders vulnerable Personengruppen, wie z.B. Gefliichtete mit Behinderungen,
Minderjahrige sowie traumatisierte und queere Gefliichtete besteht ein besonderer
Schutzbedarf.'® Deutschland ist europa- und volkerrechtlich, u.a. nach den Vorgaben der EU-
Aufnahmerichtlinie, der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention,
dazu verpflichtet, die jeweils besonderen Bediirfnisse dieser Personen im Asylverfahren, in der
Unterbringung und im Bereich der materiellen und medizinischen Leistungen zu
beriicksichtigen. Dieser Verpflichtung kommt Deutschland allerdings weiterhin nicht in
ausreichendem Maf3e nach.

So kritisierte der UN-Fachausschuss fiir die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Deutschland im Jahr 2023 bereits zum zweiten Mal im Hinblick auf die Lebenssituation
geflichteter Menschen mit Behinderung. Hauptkritikpunkte waren, dass es weiterhin kein
bundesweit einheitliches Verfahren fiir die Identifizierung besonderer Bedarfe von
Schutzsuchenden mit Behinderungen gibt und der Zugang zu wesentlichen
Unterstiutzungsleistungen einschlieBlich beeintrachtigungsspezifischer Leistungen vom
Herkunftsland abhangt, da aktuell nur Gefliichtete aus der Ukraine unmittelbaren Zugang zu
den reguldren Sozialgesetzblichern haben."

Um diese Misstande abzustellen, sind die genannten (menschen-)rechtlichen Vorgaben
endlich vollumfanglich umzusetzen. Hierzu braucht es die schon lange liberfallige
gesetzliche Verankerung der Pflicht zur bundesweiten systematischen, flachendeckenden
und friihzeitigen Identifizierung besonderer Schutzbedarfe, die sozialrechtliche
Verankerung der vollumfanglichen und diskriminierungsfreien Versorgung im
Leistungsrecht und eine diesen Vorgaben entsprechende Versorgung. Dies erfordert neben
der bereits oben erwahnten Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes auch die
Streichung von diskriminierenden Klauseln in den regularen Sozialgesetzbilichern.

® Eine nicht abschlieBende Auflistung von besonders schutzbediirftigen Personen enthilt Art. 21 der EU-
Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU.

' Siehe die .Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Germany* des
Committe on the Rights of Persons with Disabilities.
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Potenziale nutzen

Insbesondere in Zeiten von Fachkrafte- und Arbeitskraftemangel sollte es denjenigen, die
bereits in Deutschland sind, schnell und unbiirokratisch ermoglicht werden, Ausbildung
und Arbeit zu finden. Hiervon profitieren sowohl die Gefliichteten als auch die
Aufnahmegesellschaft.

Bestehende Arbeitsverbote sind entsprechend abzuschaffen. Der Spurwechsel aus dem
Asylverfahren in eine Aufenthaltserlaubnis zur Arbeit oder Ausbildung muss generell und
moglichst niedrigschwellig moglich sein. Bei der Verteilung von Gefliichteten sollten deren
Kompetenzen sowie die Arbeitsmarktlage vor Ort einbezogen werden.

Dringend notwendig ist darliber hinaus die Forderung der Arbeitsmarktintegration und -
teilhabe gefliichteter Frauen. Ihre Erwerbsquoten sind u.a. aufgrund von minderjahrigen
Kindern im Haushalt und Sorgearbeit deutlich geringer als die von gefliichteten Mannern.!2
Auch ist das Bildungspotential Gefliichteter noch nicht ausgeschopft, es lohnt sich daher,
in Ausbildungs- und Bildungsabschliisse Gefliichteter zu investieren. Zudem sollte die
Anerkennung von Berufserfahrung und Qualifikationen besser gestaltet werden. Dies
konnte u.a. dadurch erreicht werden, dass neben formalen Qualifikationen auch die
praktischen Kompetenzen Gefliichteter fiir die Anerkennung Ihrer Fahigkeiten einbezogen
werden. Potenzial flir Beschleunigung bietet auch der Spracherwerb neben oder im
Rahmen der Erwerbstatigkeit.

Damit auch Gefliichtete, die hier dauerhaft leben, tatsachlich alle politischen und
Birgerrechte genieBBen konnen, ist eine funktionierende und moderne Einbirgerungspolitik
unabdingbar. Der Paritatische Gesamtverband begriif3t insofern die im Rahmen der letzten
Reform des Staatsangehorigkeitsgesetzes beschlossene Verkiirzung der Anforderungen an
die Voraufenthaltszeiten sowie die generelle Zulassung der Mehrstaatigkeit. Er lehnt
jedoch deutlich die zugleich eingefiihrten Streichungen der Ausnahmen von der
Lebensunterhaltssicherung ab, die viele Menschen dauerhaft von der Moglichkeit, sich
einblirgern zu lassen, ausschlieBt. Dies gilt insbesondere fiir Menschen mit Behinderungen
und die sie pflegenden Angehhorigen, chronisch erkrankte, alleinerziehende sowie altere
Menschen. Der Paritatische mahnt in diesem Zusammenhang eine Gesetzesanderung an:
Politische Rechte durfen nicht vom Einkommen oder einer Vollzeittatigkeit abhangig
gemacht werden. Fiir eine gelingende Einblirgerungspolitik miissen zudem auch die
Behorden ausreichend ausgestattet werden, um die teils jahrelangen Wartezeiten zu
reduzieren.

Politik der Teilhabe

Effektive, humane und somit nachhaltige Losungen brauchen die Zustimmung aller
Betroffenen. Entsprechend sollten Gefliichtete in die politischen Prozesse der Gestaltung

12 siehe den IAB Kurzbericht 13/2023 des Instituts fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
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sowohl der nationalen wie internationalen Fliichtlingspolitik Giber verschiedene
Beteiligungsformate und auf allen Ebenen starker eingebunden werden. Als ein Beispiel
kann die Methode des Participatory Assessment des UNHCR dienen, in dem die
Bedirfnisse und Fahigkeiten von Gefliichteten systematisch bspw. in Planungsprozesse
eingebracht werden. Auch muss die ansassige Bevolkerung in klug ausgestaltete
Beteiligungsverfahren einbezogen werden, in denen nicht Polemik und Polarisierung,
sondern das pragmatische Identifizieren von Losungen im Mittelpunkt steht.

Fliichtlingspolitik gemeinsam gestalten

Der Paritatische Gesamtverband mit seinen Mitgliedsorganisationen versteht sich sowohl
als Partner fir Politik wie auch Akteur vor Ort. Mit seinen vielen Diensten Ubernimmt er -
neben den Kommunen - eine Vielzahl von Aufgaben bei der Aufnahme, Unterbringung und
Integration Gefliichteter. Immer wieder haben Paritatische Organisationen wie auch die
dort arbeitenden Haupt- und Ehrenamtlichen dabei ihre Problemlosungskompetenz unter
Beweis gestellt. Der Paritatische und seine Mitgliedsorganisationen sind daher weiterhin
bereit und vorbereitet, Gefliichtete aufzunehmen und zu unterstiitzen, Erfahrungen zu
teilen und gemeinsam an Losungen zu arbeiten.

Autor*innen: Kerstin Becker, Thorben Knobloch, Susann Thiel, Marta Bociek
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